
DOLL Fahrzeugbau AG ⋅⋅⋅⋅ Industriestraße 13 ⋅ DE -77728 Oppenau  

Commerzbank Offenburg 
SWIFT/BIC: COBADEFFXXX 
IBAN: DE84 6644 0084 0451 4394 00 
BLZ: 66440084; Kto: 451439400 
 

Sparkasse Offenburg/Ortenau 
SWIFT/BIC: SOLADES1OFG 
IBAN: DE47 6645 0050 0006 0097 25 
BLZ: 66450050; Kto: 6009725 
  

LB≡BW Karlsruhe 
SWIFT/BIC: SOLADEST 
IBAN: DE33 6005 0101 7402 0456 97 
BLZ: 60050101; Kto: 7402045697 

Volksbank Offenburg 
SWIFT/BIC: GENODE61OG1 
IBAN: DE19 6649 0000 0000 0006 98 
BLZ: 66490000; Kto: 698 

Telefon: +49(7804)490  
Telefax: +49(7804)49115 
www.doll-oppenau.com 
 
 
 

Registergericht Freiburg i. Br., HRB 702652 
UST-Nr.: 14011/64811 
USt-IdNr.: DE814994246 
Vorstand: Brunhilde Rauscher-Doll  (Vorsitzende) 
  Dr.-Ing. Manfred Münch 
Aufsichtsratsvorsitzender: Ägidius Schönstein 

 

 
 
Vereinbarung zwischen Lieferant und DOLL Fahrzeugbau AG 
 
 
Allgemein 
 
Firmenname _________________________ nachstehend auch   Lieferant        genannt 
DOLL Fahrzeugbau AG                                 nachstehend auch   Auftraggeber genannt 
 
 
Geheimhaltung, Schutzrechte 
 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, alle Kenntnisse über die Fertigung usw., die im 

Zusammenhang mit der Erstellung eines Angebotes, der Ausführung des Auftrages 
oder eines Besuches erworben werden, sowie sämtliche Zeichnungen, Bestellungen 
und Geschäftsbeziehungen als Geschäftsgeheimnis zu wahren und in keiner Weise 
Dritten bekanntzugeben. Angestellten und Mitarbeitern, die vom Lieferanten mit der 
Erstellung eines Angebotes oder der Ausführung des Auftrags betraut wurden, 
werden von diesem entsprechende Geheimhaltungsverpflichtungen auferlegt und 
hinsichtlich der §§ 17, 18 UWG belehrt. 

 
2. Die für einen Auftrag dem Lieferanten vom Auftraggeber übergebenen Unterlagen 

sind nach Abschluss des Auftrags jeweils unverzüglich und vollständig an den 
Auftraggeber zurückzugeben. Von DOLL zur Verfügung gestellte Dateien sind 
nachhaltig zu löschen. 

 
3. Der Lieferant verpflichtet sich, jeglichen Nachbau von Teilen, Baugruppen und 

Fahrzeugen auf der Grundlage der vom Auftraggeber überlassenen Unterlagen zu 
unterlassen. 

 
4. Der Lieferant haftet dafür, dass durch die Lieferung und Benutzung der 

Liefergegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Lieferant 
verpflichtet sich, DOLL Fahrzeugbau AG von allen eventuellen Schadensersatz-
ansprüchen Dritter freizustellen. 

 
5. Bei jedem Verstoß gegen die Regelungen in Absatz 1 und Absatz 3 wird je Einzelfall 

eine Vertragsstrafe in Höhe von 100.000,00 € fällig. 
 
 
 
_____________________________ 
 
Datum, Unterschrift, Stempel 


